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Personalnachrichten

Ordentliche Gerichtsbarkeit

Ernannt:
zum Richter am Amtsgericht – als der ständige Vertreter 
einer Direktorin –: Richter am Amtsgericht – als weiterer auf-
sichtführender Richter – Christian Tschöpe in Brandenburg an 
der Havel; zur Richterin am Amtsgericht: Richterin Jennifer 
Knoll in Fürstenwalde/Spree; zur Richterin/zum Richter: As-
sessorin Helena Vollmer, Assessor Michael Kuliga; zum Justiz-
inspektor auf Probe: Kenneth Schwanke in Brandenburg an 
der Havel; zur Justizobersekretärin auf Lebenszeit: Justiz-
obersekretärin Katja Graf in Brandenburg an der Havel

Versetzt:
Justizinspektorin Marie-Therese Wernicke vom Amtsgericht 
Schwedt (Oder) an das Amtsgericht Oranienburg

Staatsanwaltschaften

Ernannt:
zur Staatsanwältin: Staatsanwältin (Richterin auf Probe) 
Shahnaz Schleiff in Potsdam, Staatsanwältin (Richterin auf 
Probe) Laura Mattis in Cottbus; zur Staatsanwältin (Richte-
rin auf Probe): Assessorin Lisa-Marie Erlecke in Neuruppin, 

Assessorin Charlot Sophie Seroka in Cottbus; zur Justiz-
inspektorin: Noelle Kunert in Cottbus

Ruhestand:
Staatsanwalt Günter Pollak aus Neuruppin; Staatsanwalt Thomas 
Schneider aus Frankfurt (Oder); Staatsanwalt Jens Itzigehl aus 
Potsdam

Sozialgerichtsbarkeit

Ernannt:
zur Vizepräsidentin des Landessozialgerichts: Vorsitzende 
Richterin am Landessozialgericht Anja Gorgels; zum Präsi-
denten des Sozialgerichts: Vizepräsident des Sozialgerichts 
Robert Lange in Frankfurt (Oder)

Ruhestand:
Richter am Landessozialgericht Michael Wein

Notarinnen und Notare

Ernannt:
zum Notariatsverwalter: Notarassessor Dr. Sebastian Tenberge 
für die ehemalige Amtsstelle des Notars Dieter Zastrow in Bad 
Belzig

Ausschreibungen

Ministerium der Justiz und für Digitalisierung

I.

Es wird – vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen – Bewerbungen für die folgenden Stellen ent-
gegengesehen:

–	 bei dem Amtsgericht Perleberg

eine Stelle für eine Direktorin oder einen Direktor des 
Amtsgerichts
(Besoldungsgruppe R 2 mit Amtszulage BbgBesO)

–	 bei dem Amtsgericht Königs Wusterhausen

eine Stelle für eine Richterin am Amtsgericht – als weitere 
Aufsicht führende Richterin – oder einen Richter am 
Amtsgericht – als weiterer Aufsicht führender Richter –
(Besoldungsgruppe R 2 BbgBesO)

–	 bei dem Amtsgericht Nauen

eine Stelle für eine Richterin oder einen Richter am Amts-
gericht
(Besoldungsgruppe R 1 BbgBesO)

–	 bei dem Amtsgericht Schwedt (Oder)

eine Stelle für eine Richterin oder einen Richter am Amts-
gericht
(Besoldungsgruppe R 1 BbgBesO).

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis-
terin der Justiz vom 26.  November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. für das Land Brandenburg vom 17. De-
zember 2007, S. 180 ff., Bezug genommen.

Eine Teilzeitbeschäftigung ist unter den Voraussetzungen der 
§§ 4 und 5 BbgRiG möglich.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück-
sichtigt.

Da im Bereich der Direktorinnen und Direktoren der Amts-
gerichte Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie insoweit be-
sonders aufgefordert, sich zu bewerben (§ 7 Absatz 4 LGG).

Die Ausschreibung der Stelle bei dem Amtsgericht Perleberg 
richtet sich ausschließlich an Richterinnen und Richter, die be-
reits in der ordentlichen Gerichtsbarkeit des Landes Branden-
burg beschäftigt sind.
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Die Ausschreibung der Stelle bei dem Amtsgericht Königs 
Wusterhausen richtet sich ausschließlich an Beförderungs-
bewerberinnen und -bewerber aus der ordentlichen Gerichts-
barkeit des Landes Brandenburg.

Die Ausschreibung der R 1-Stellen richtet sich ausschließlich 
an Richterinnen und Richter auf Probe aus der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit des Landes Brandenburg.

Bewerbungen sind bis zum 15. April 2026 auf dem Dienstweg 
an das Ministerium der Justiz und für Digitalisierung des Lan-
des Brandenburg, Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, 
zu richten.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsichtnahme in ihre 
Personalakten durch die Mitglieder des Präsidialrates und des 
Richterwahlausschusses einverstanden sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Bewerberinnen und 
Bewerber bei Stellen ab der Besoldungsgruppe R 2 BbgBesO, 
die bis zum 30. November 1971 geboren sind, eine Mitteilung 
des Bundesarchivs – Stasi-Unterlagen-Archiv – zur Fest-
stellung einer hauptamtlichen oder inoffiziellen Tätigkeit für 
den Staatssicherheitsdienst der ehemaligen Deutschen Demo-
kratischen Republik eingeholt wird.

II.

Es wird Bewerbungen für folgende Stelle entgegengesehen:

–	 bei dem Verwaltungsgericht Potsdam

eine Stelle für eine Vorsitzende Richterin oder einen Vor-
sitzenden Richter am Verwaltungsgericht
(Besoldungsgruppe R 2 BbgBesO).

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis-
terin der Justiz vom 26.  November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. vom 17.  Dezember 2007, S.  180  ff., 
Bezug genommen.

Eine Teilzeitbeschäftigung ist unter den Voraussetzungen der 
§§ 4 und 5 BbgRiG möglich.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück-
sichtigt.

Da in diesem Bereich Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie 
besonders aufgefordert, sich zu bewerben.

Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Beförderungs-
bewerberinnen und -bewerber aus der Verwaltungsgerichtsbar-
keit des Landes Brandenburg.

Bewerbungen sind bis zum 15. April 2026 auf dem Dienstweg 
an das Ministerium der Justiz und für Digitalisierung des Lan-
des Brandenburg, Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, 
zu richten.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsichtnahme in ihre 

Personalakten durch die Mitglieder des Präsidialrates und des 
Richterwahlausschusses einverstanden sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Bewerberinnen und 
Bewerber, die bis zum 30. November 1971 geboren sind, eine 
Mitteilung des Bundesarchivs – Stasi-Unterlagen-Archiv – zur 
Feststellung einer hauptamtlichen oder inoffiziellen Tätig-
keit für den Staatssicherheitsdienst der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik eingeholt wird.

III.

Es wird Bewerbungen für die folgende Stelle entgegengesehen:

–	 bei der Staatsanwaltschaft Potsdam

eine Stelle für eine Staatsanwältin oder einen Staats-
anwalt
(Besoldungsgruppe R 1 BbgBesO).

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis-
terin der Justiz vom 26.  November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. für das Land Brandenburg vom 17. De-
zember 2007, S. 180 ff., Bezug genommen.

Eine Teilzeitbeschäftigung ist nach Maßgabe der beamten-
rechtlichen Regelungen (§§ 78 ff. des Landesbeamtengesetzes) 
möglich.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück-
sichtigt.

Die Ausschreibung der Stelle richtet sich ausschließlich an 
Richterinnen und Richter auf Probe, die bereits im staatsanwalt-
schaftlichen Dienst des Landes Brandenburg beschäftigt sind.

Bewerbungen sind bis zum 15. April 2026 auf dem Dienstweg 
an das Ministerium der Justiz und für Digitalisierung des Lan-
des Brandenburg, Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, 
zu richten.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsichtnahme in ihre 
Personalakten – auch durch die Mitglieder des Gesamtstaats-
anwaltsrates – einverstanden sind.

IV.

Es wird – unter dem Vorbehalt des Vorliegens der haushalts-
rechtlichen Voraussetzungen – Bewerbungen für die folgende 
Stelle entgegengesehen:

In den richterlichen Dienst des Landes Brandenburg soll eine 
Richterin bzw. ein Richter auf Probe (Besoldungsgruppe R 1 
BbgBesO) für die Arbeitsgerichtsbarkeit eingestellt werden.

Die Verwendung ist an dem Dienstort Brandenburg an der 
Havel vorgesehen.

Bewerberinnen und Bewerber sollten die zweite juristi-
sche Staatsprüfung mit mindestens befriedigendem Ergebnis 
(acht Punkte) abgelegt haben.
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Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis-
terin der Justiz vom 26.  November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. für das Land Brandenburg vom 17. De-
zember 2007, S. 180 ff., Bezug genommen.

Eine Teilzeitbeschäftigung ist unter den Voraussetzungen der 
§§ 4 und 5 BbgRiG möglich.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück-
sichtigt.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit der Beiziehung ihrer Personal-

akten und der Einsichtnahme in diese durch die Mitglieder des 
Präsidialrats und des Richterwahlausschusses einverstanden sind.

Bewerbungen sind bis zum 15. April 2026 schriftlich oder per 
E-Mail an die Präsidentin des Landesarbeitsgerichts Berlin-
Brandenburg, Magdeburger Platz 1, 10785 Berlin, zu richten.

Es wird darauf hingewiesen, dass für die konkret zur Ein-
stellung ausgewählte Bewerberin oder den ausgewählten Be-
werber vor der erstmaligen Berufung in ein Richterverhältnis 
auf Probe im Land Brandenburg eine Regelanfrage bei der 
Verfassungsschutzbehörde gesetzlich vorgeschrieben ist (§ 3a 
BbgLBG). Über die Zulässigkeit und das Verfahren der Regel-
anfrage werden alle Bewerberinnen und Bewerber rechtzeitig 
und umfassend gesondert informiert.
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